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Right to Food and Nutrition Watch 2021

Zum Welternährungstag am 16. Oktober präsentierte FIAN gemein-
sam mit Brot für die Welt das Jahrbuch zum Recht auf Nahrung, den
„Right to Food and Nutrition Watch“. Die Zahl der weltweit Hungern-
den steigt seit sechs Jahren kontinuierlich an, auf heute rund 811
Millionen. Das neue Jahrbuch identifiziert drei bedeutende Hinder-
nisse für die Durchsetzung des Menschenrechts auf Nahrung: eine
weltweit beobachtbare Schwächung öffentlicher Institutionen, die
Verhinderung transformativer Lösungsansätze wie der Agrarökologie
durch den Einfluss der Agrarindustrie sowie die Vernachlässigung
von traditionellem bäuerlichem Wissen zugunsten industrienaher
Forschung. All dies verschärft die Diskriminierung armer und hun-
gernder Menschen. FIAN setzt dementsprechend auf die Stärkung
öffentlicher Institutionen sowie nachhaltiger Ernährungssysteme
und fordert: Statt die Lösung der wachsenden Hungerkrise bei
globalen Konzernen zu suchen, müssen die Vereinten Nationen und
nationale Regierungen die Vereinnahmung der Nahrungsmittel
durch Konzerne beenden!

Der Right to Food and Nutrition Watch wird vom Global Network on
the Right to Food herausgegeben. Er erscheint in diesem Jahr
ausschließlich online und kann kostenlos heruntergeladen werden:
https://www.righttofoodandnutrition.org/fi les/rtfn_watch13-
2021_eng_web.pdf

Ihre FIAN-Spende können Sie steuerlich absetzen.
Bitte geben Sie hierfür bei Ihrer Spende Name, Geburtsdatum und Adresse an

oder melden Sie sich unter office@fian.at.
Herzlichen Dank!
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seit nunmehr drei Jahren wartet man bei den Vereinten Nationen
in Genf auf den Staatenbericht Österreichs über die wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Menschenrechte.
Österreich entzieht sich damit seit 2018 der Prüfung durch den
zuständigen Ausschuss.
Nichtsdestotrotz hat eine zivilgesellschaftliche Allianz nun einen
Parallelbericht erarbeitet, der einen genauen Blick auf die extra-
territorialen Staatenpflichten Österreichs wirft und eine Reihe
von Empfehlungen für Verbesserungen abgibt. Dieser Bericht
ergänzt den bereits 2020 erschienenen Parallelbericht über
soziale Rechte in Österreich. Beide Parallelberichte wurden von
FIAN Österreich organisiert.
In dieser Ausgabe möchten wir Sie über die wesentlichen Inhalte
des neuen Parallelberichts informieren. Gleichzeitig erklärt
Martin Kainz in seinem Beitrag, welche Rolle Parallelberichte im
System der Vereinten Nationen spielen.

Darüber hinaus widmen wir uns im aktuellen Schwerpunkt der
Frage, ob Gütesiegel ausreichen, um Menschenrechtsverletzun-
gen und Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten.

Abschließend möchten wir Sie wieder auf eine Gelegenheit
hinweisen, mit uns gegen Menschenrechtsverletzungen aktiv zu
werden:

• Beteiligen Sie sich an unserer Eilaktion und schicken Sie ein
Protestschreiben an die ecuadorianische Regierung (Details
finden Sie auf Seite 10).

Vielen Dank!

Ich wünsche eine spannende Lektüre!

Lukas Schmidt, Geschäftsleiter FIAN Österreich



ParallelberichtzuÖsterreichs
extraterritorialenStaatenpflichten
F IAN hat im Verbund mit einer Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen einen Parallelbericht

über die extraterritorialen menschenrechtlichen Verpflichtungen des Staates Österreich und seiner
Organe verfasst.

© Pixabay

Der Bericht befasst sich mit der Verpflichtung des Staates
Österreich, im Rahmen unterschiedlicher Politikfelder Men-
schenrechte außerhalb seiner Grenzen zu achten, zu schützen
und zu gewährleisten. Wenn der Staat diesen Pflichten nicht
nachkommt, kann es zu Beeinträchtigungen und Verletzungen
von Menschenrechten kommen, auf die der Bericht eingeht. Er
ergänzt den bereits vor einemJahr erschienen Bericht über die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen (WSK) Rechte auf
nationaler Ebene. Der bereits 2018 fällige Staatenbericht
wurde vom Staat Österreich noch immer nicht bei den Verein-
ten Nationen eingebracht.

0,7%-Ziel in der Entwicklungszusammenarbeit abermals
verfehlt
Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und humanitäre Hilfe
sind für Staaten zentrale Instrumente, um der Verpflichtung
nachzukommen, zur Gewährleistung der WSK-Rechte in
anderen Ländern beizutragen. In diesem Zusammenhang hat
sich Österreich - wie viele andere Staaten - dazu bekannt 0,7%
seines Bruttonationaleinkommens (BNE) für öffentliche Ent-
wicklungshilfeleistungen auszugeben (Official Development
Assistance, ODA). 2020 betrug der Anteil jedoch gemäß vorläu-
figer Zahlen der OECD nur 0,29 %. Im Parallelbericht wird die
österreichische Bundesregierung und insbesondere das
Außenministerium daher dazu aufgefordert, in einem Gesetz
über die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit
einen Stufenplan festzulegen, um das 0,7%-Ziel zu erreichen.
Dieser sollte Zwischenziele beinhalten, ungebundene Hilfe pri
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orisieren und nachhaltige Entwicklung als vorrangiges Ziel
festsetzen.
Nachholbedarf gibt es auch bei der Stärkung von Frauen- und
Kinderrechten sowie den Rechten von Menschen mit Behinde-
rung imZuge der österreichischen EZA. Für diese Bereichewird
im Parallelbericht eine konsequente Berücksichtigung der
Rechte und der Ausbau der Kapazitäten zur Arbeit an der
Umsetzung der Rechte der Betroffenen empfohlen. Dies bein-
haltet Wissens- und Erfahrungsaustausch auf nationaler und
internationaler Ebene und die Unterstützung von Netzwerken,
die spezifische Weiterbildungen zu den Themen anbieten.

Verbindliche Regeln für Unternehmen gefordert
Im Parallelbericht werden auch die Politikfelder Steuer-, Agrar-
und Rohstoffpolitik beleuchtet. Trotz unterschiedlicher Pro-
blematiken in diesen Bereichen ist klar: Es fehlt an verbindli-
chen internationalen Regelungen für Unternehmen.
Österreichs Steuersystem etwa weist Transparenzdefizite auf
und trägt somit zur Intransparenz des globalen Steuersystems
bei. Unternehmenwird es erleichtert, Profite zu erwirtschaften
ohne Steuern zu zahlen. Neben der Forderung nach Maßnah-
men für mehr Transparenz, sollte die österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit Staaten des Globalen Südens beim
Aufbau fairer und transparenter Steuersysteme unterstützen,
die der Bevölkerung zugutekommen.
Beim Import von Rohstoffen und Agrarprodukten wird zudem
auf die oftmals katastrophalen Arbeitsbedingungen hingewie-
sen, die mit den importierten Produkten in Zusammenhang
stehen. Die österreichische Bundesregierung wird daher
dringend dazu aufgerufen, einen Entwurf für ein Lieferketten-
gesetz vorzulegen bzw. sollte sie sich auf EU-Ebene für die
rechtlich verbindliche Verankerung von Sorgfaltspflichten für
Lieferketten durch einen europäischen Rechtsakt und auf UN-
Ebene für das UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschen-
rechten einsetzen.
Darüber hinaus können auch die agrarischen Überschüsse, die
als Exporte im Globalen Süden landen, zu problematischen
Entwicklungen beitragen. So können Kleinbäuer*innen in
Ländern des Globalen Südens ihre Produkte aufgrund der Kon-
kurrenz durch importierte Produkte oft nicht mehr zu Preisen
verkaufen, die ihre Existenz sichern. Bemühungen zur

Stärkung lokaler Lebensmittelsysteme werden dadurch
darüber hinaus untergraben. Dies wird etwa am Beispiel der
Milchexporte deutlich: Anstatt Überproduktion in Österreich
bzw. in der EU zu fördern und damit kleine, heimische Betriebe
unter Druck zu setzen, sollte sich die österreichische Regierung
dafür einsetzen, dass auch kleine Betriebe in Österreich und
der EU gestärkt werden und von ihren Erzeugnissen angemes-
sen leben können. Gleichzeitig sollte sich die Bundesregierung
dafür einsetzen, dass in Ländern, die Österreichs Exporte
importieren, Spielräume zum Schutz des eigenen Marktes
ermöglicht werden.

Rechte von Kleinbäuer*innen weltweit stärken
Die Stärkung kleinbäuerlicher Betriebe steht auch im Zentrum
der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von
Kleinbäuer*innen und anderen Menschen, die in ländlichen
Regionen arbeiten (UNDROP).
Die Verabschiedung der UNDROP durch die UN-Generalver-
sammlung am 17. Dezember 2018 war ein riesiger Erfolg für die
jahrelange Vorarbeit von FIAN. Seither arbeitet FIAN im
Netzwerk mit anderen Organisationen, wie ÖBV – Via Campe-
sina Österreich und der Dreikönigsaktion daran, dass UNDROP
in Österreichs Politik implementiert wird und damit das Recht
von Kleinbäuer*innen und anderen Menschen, die in ländli-
chen Regionen arbeiten in Österreich gestärkt wird.

Die Situation der Betroffenen in Sierra Leone hat sich in den
vergangenen Jahren nicht verbessert, die Ernährungsunsi-
cherheit ist weiterhin insbesondere für Frauen groß.
© FIAN

Dies betrifft allerdings nicht nur Menschen in Österreich,
sondern weltweit. Im Parallelbericht wird daher gefordert,
dass die österreichische Politik hinsichtlich ihrer UNDROP-
Konformität in den Bereichen Landwirtschaft, ländliche Ent-
wicklung und öffentliche Entwicklungshilfe evaluiert wird und
ein System zur Überwachung der Umsetzung von UNDROP auf
nationaler Ebene eingeführt wird. Künftigen Handelsregeln
und -maßnahmen sollte zudem eine Folgenabschätzungen
hinsichtlich der Kleinbäuer*innenrechte zugrunde liegen.

FIAN-Fallarbeit
Auch von FIAN Österreich begleitete Fälle von Menschen-
rechtsverletzungen werden im Parallelbericht an die UN
berichtet. Der Ausstieg der österreichischen Entwicklungsbank
(OeEB) aus dem Bioethanol-Projekt in Sierra Leone wird etwa
hinsichtlich einer mangelhaften Exit-Strategie kritisiert und
gefordert, dass bei künftigen Finanzierungen zum einen eine
menschenrechtliche Folgeabschätzung unter Einbeziehung
der betroffenen Bevölkerung durchgeführt wird. Zum anderen
ist die OeEB gefordert, aus den Fehlern in Sierra Leone zu
lernen und beim Ausstieg aus Projekten künftig eine adäquate
Strategie zu erarbeiten.

Analyse zur Lage in Österreich
Auf nationaler Ebene berichtet FIAN über den Zugang, die Ver-
fügbarkeit und die Angemessenheit von Nahrungsmitteln in
Österreich. Im Fokus steht der Zugang zu einer angemessenen
Ernährung für Menschen mit geringem Einkommen und
armutsgefährdete Menschen, sowie die Rolle von sozialen
Hilfsorganisationen - u.a. Sozialmärkte oder Lebensmittelaus-
gabestellen. Vergleichbare staatliche Programme gibt es nicht.
Von den Herausforderungen in dieser Situation zeugen Inter-
views mit Betroffenen.
Außerdem wird über die hohe Konzentration im österreichi-
schen Lebensmittelhandel berichtet und über die Problematik
der niedrigen Preise, wodurchKleinproduzent*innen von ihren
Produkten kaum leben können. Mittlerweile leben nur mehr
4% der Bevölkerung von der Landwirtschaft, 1970 waren es
noch 23%, was die Ernährungssouveränität gleichermaßen
verringert. Klimawandel und Flächenversiegelung machen die
Lebensmittelversorgung Österreichs zusätzlich verletzlich. In
Österreich werden täglich 12ha Fläche (16 Fußballfelder) neu
verbaut, einemassive Überschreitung des Nachhaltigkeitsziels
von 2,5ha täglich.
FIAN fordert Lösungen, um einen rechtebasierten Ansatz zu
finden, der einen Zugang zu angemessener Nahrung für alle
ermöglicht, eine Agrarpolitik innerhalb der EU, die den
Rechten von Kleinbäuer*innen Vorrang gibt, und die Imple-
mentierung von gesetzlichen Regelungen für eine Neuausrich-
tung der Flächenwidmung.

Der Parallelbericht kann hier abgerufen werden:
https://fian.at/de/artikel/tag/monitoring/
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DerParallelberichtunddieMenschenrechts-
InstrumentederVereintenNationen

Parallelbericht

D as Büro der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte stellt mehrere Verfahren zur
Verfügung, umüber Verletzungen an denMenschenrechten zu berichten. Der Parallel-

bericht ist dabei ein ganz zentrales Instrument.

Seit über drei Jahren wartet man in Genf auf den Staatenbe-
richt von Österreich an den Ausschuss der Vereinten Nationen
(UN) für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Damit
einher gehen so genannte Parallelberichte der Zivilgesell-
schaft, bei denen auch FIAN Österreich eine gewichtige Rolle
spielt. Doch wozu gibt es diese Berichte und was bewirken sie?
Wie stark ist der genannte Ausschuss und welche Mechanis-
men gibt es sonst noch? Wir beginnen am Anfang.

Die Überwachungsorgane der UN
Die UN bestehen aus den drei inhaltlichen Säulen Frieden und
Sicherheit, Entwicklung und Menschenrechte. Die Menschen-
rechts-Säule wiederum besteht aus zwei so genannten Über-
wachungsverfahren (monitoring procedures): den Charter
Bodies und den Treaty Bodies. Charter Bodies sind jene
Organe, die auf Basis der Charta der Vereinten Nationen
gegründet wurden, wie etwa die UN-Generalversammlung
oder der UN-Menschenrechtsrat, der dreimal pro Jahr in Genf
tagt.
Unter Treaty Bodies versteht man jene Organe, die die Men-
schenrechts-Verträge der UN überwachen. Es gibt in Summe
neun Verträge, und in allen ist – ab In-Kraft-Treten des jeweili-
gen Vertrags – die Etablierung eines Ausschusses, eines Treaty
Bodys, festgeschrieben, der die Einhaltung der Verträge über-
wacht. Sowohl die Treaty Bodies als auch derMenschenrechts-
rat sind im UN-Hochkommissariat für Menschenrechte
angesiedelt.

Das Hochkommissariat und seine Verfahren
Das United Nations Office of the High Commissioner for
Human Rights (OHCHR) wurde 1993 gegründet, auf Empfeh-
lung der Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte, die im
selben Jahr stattfand. Aktuelle Hochkommissarin ist Michelle
Bachelet, der Sitz des OHCHR ist in Genf.
Die beiden zentralen Treaty Bodies sind das Human Rights
Committee (HRC), das Organ des Internationalen Paktes für
zivile und politische Rechte (ICCPR, auch Zivilpakt) und das
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR),
das Organ des Internationalen Paktes für wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Rechte (ICESCR, auch Sozialpakt). Dazu gibt
es noch die Ausschüsse der Frauenrechts-, der Kinderrechts-,
und der Behindertenrechtskonvention, sowie der Konvention
gegen Rassismus, der Wanderarbeiter-Konvention, und der

Konvention gegen das Verschwindenlassen. Weiters sind zwei
Ausschüsse zur Konvention gegen Folter eingerichtet.
Im Menschenrechtsrat des Hochkomissariats ist auch der so
genannte Universal Periodic Review beheimatet. Der UPR ist
jenes Verfahren, bei dem sich Staaten gegenseitig in ihrermen-
schenrechtlichen Performance bewerten. Er findet bei jeder
Tagung des Menschenrechtsrats statt, Staaten kommen alle
4,5 Jahre an die Reihe.
Sowohl der UPR als auch die Treaty Bodies sind Mechanismen,
um den globalen Zustand der Menschenrechte zu beurteilen.
Einer der zentralen Unterschiede der beiden Mechanismen ist,
dass beim UPR Staaten ihr Urteil zur menschenrechtlichen
Situation abgeben, kanalisiert durch die jeweiligen UN-Bot-
schaften, bei den Treaty Bodies hingegen sind es unabhängige
Expert*innen.

Der UN-Ausschuss für soziale, kulturelle und wirtschaftliche
Rechte
Der UN-Solzialpakt wurde 1966 verabschiedet und trat 1976 in
Kraft. Der Ausschuss (CESCR) nahm seine Tätigkeiten 1985 auf.
Der CESCR besteht aus 18 unabhängigen Expert*innen, die von
ihren Herkunftsländern vorgeschlagen und von den Vertrags-
staaten gewählt werden. Deren Mandat hält für vier Jahre und
kann verlängert werden. Die Expert*innen nehmen diese Funk-
tion als Privatpersonen, undnicht als Vertreter*in eines Landes
ein.
Der Ausschuss tagt zweimal im Jahr, jeweils im Rahmen einer
Tagung des Menschenrechtsrates. Der CESCR hat, ähnlich wie
die anderen Ausschüsse, vier zentrale Funktionen: das Verfas-
sen von General Comments, von allgemeinen Bemerkungen,
die bestimmte Vertrags-Artikel erläutern und aktualisieren;
die Aufnahme von Inquiries, von Ermittlungen, die auf Basis
von Informationen über gravierende Menschenrechtsverlet-
zungen aufgenommen werden; die Beurteilung von Individual
Complaints, von Beschwerden, die von Individuen eingebracht
werden, nachdem sie bereits die nationalen und regionalen
Mechanismen ausgeschöpft haben; und schließlich die Beur-
teilung von State Reports, von Staatenberichten zum Sozial-
pakt.
Der Sozialpakt beinhaltet etwa das Recht auf Bildung, das
Recht auf Arbeit und angemessene Arbeitsbedingungen, das
Recht auf Gesundheit, auf Wohnen, auf soziale Absicherung
und auch das Recht auf Nahrung.
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Vereinte Nationen, Genf
©Mathias P.R. Reding

Staatenberichte und Parallelberichte
Staaten müssen alle fünf Jahre einen Bericht zur menschen-
rechtlichen Lage im Land in Bezug auf die Artikel des Sozial-
pakts ablegen. Diesen Staatenberichten gehen so genannte
List of Issues Prior to Reporting voraus, die vomAusschuss ver-
fasst werden, und auf die die Staaten einzugehen haben. Zur
Erstellung der Liste können auch zivilgesellschaftliche Organi-
sationen Input geben, FIANÖsterreich hat dies in Bezug auf die
aktuelle Berichtsperiode getan.
Zusätzlich zum Staatenbericht können Parallelberichte einge-
bracht werden, vor oder auch nach Eintreffen des Staatenbe-
richts.
Parallelberichte können Nationale Menschenrechtsinstitutio-
nen sowie zivilgesellschaftliche Organisationenmit ECOSOC
-Beobachtungsstatus einbringen (wie z.B. FIAN).
Auf Basis der Berichte gibt es Anhörungen der Staaten vor dem
Ausschuss im Rahmen der Tagung des Menschenrechtsrates,
bei denen Ausschussmitglieder Nachfragen stellen und zivilge-
sellschaftliche Organisationen Statements abgeben können.
Auf Basis all dieser Informationen erstellt der Ausschuss so
genannte Concluding Observations, das ist eine Zusammen-
fassung all jener Punkte, die der Ausschuss für verbesserungs-
würdig hält. Der letzte Staatenbericht von Österreich an den
CESCR wurde im Jahr 2013 abgegeben. Damals haben neben
der Volksanwaltschaft fünf weitere Akteur*innen einen Bericht
eingebracht. Wie auch im aktuellen Zyklus hat FIAN Österreich
zwei Parallelberichte eingereicht, jeweils koordiniert mit und
in Vertretung von weiteren österreichischen Organisationen.
Während der eine das Agieren vonÖsterreich im Inland betrifft,
berichtet der andere über das Agieren von österreichischen
Akteur*innen im Ausland.

Abschließende Beobachtungen
Concluding Observations sind in ihrer Wirkung nicht zu unter-
schätzen. Sie werden von einem der höchsten Gremien für
Menschenrechte getroffen und sind ein Gradmesser nicht nur

43

innerhalb, sondern auch außerhalb des betreffenden Landes.
Sowohl andere Staaten als auch internationale Organisationen
und die nationale Zivilgesellschaft können sich auf die Emp-
fehlungen des Ausschusses berufen und die Fortschritte in den
angeprangerten Bereichenmessen und einfordern.
Berufen können sich zivilgesellschaftliche Akteur*innen auch
auf die eigens eingebrachten Parallelberichte, umso mehr
noch, wenn Teile davon in die Concluding Observations des
Ausschusses aufgenommen wurden.
Staaten nehmen diesbezügliche An- und Nachfragen in der
Regel ernst. Sie werden nicht nur von den nationalen Akteur-
*innen, sondern spätestens zur nächsten Berichtsperiode auch
vom UN-Ausschuss daran gemessen werden.

Auf der Website des OHCHR kannman alle Informationen rund
um den CESCR samt aller Staaten- und Parallelberichte zu
Österreich einsehen: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx

Martin Kainz, FIAN Österreich

1 In den Verträgen selbst steht festgeschrieben, ab wie vielen unterzeichnen-

den Staaten der Vertrag in Kraft tritt. Demnach dauert es immer ein paar Jahre,

bis ein Vertrag auch für die unterzeichnenden Staaten bindend ist.

2 In der Theorie gibt es auch Inter-State Complaints, also Beschwerden die

von einem Staat gegenüber einem anderen eingebracht werden. Faktisch

werden diese aber kaum eingebracht.

3 Eine National Human Rights Institutions (NHRI) ist eine unabhängige Insti-

tution, die im jeweiligen Land die Menschenrechte überwacht, schützt und

fördert. Die Etablierung solcher Institutionen wird vom OHCHR gefördert, in

Österreich hat diese Funktion die Volksanwaltschaft inne.

4 ECOSOC = United Nations Economic and Social Council

5 Auch im Rahmen des UPR haben zivilgesellschaftliche Organisationen die

Möglichkeit, Standpunkte zu Staaten einzubringen.
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GÜTESIEGEL

DurchKonsumdieWeltretten?

©Mediamodifier

D er Griff in das Supermarktregal bedeutet in der Regel noch immer den Kauf eines
Produkts, in dem Arbeitsausbeutung steckt und im schlimmsten Fall sogar Kin-
derarbeit oder Zwangsarbeit. Seit Jahren erleben wir einen Boom an Gütesiegeln,

die versprechen die Welt durch nachhaltigen Konsum zu retten.

50% aller Produkte, die in Supermärkten gekauft werden
können, enthalten Palmöl. Die Produktpalette ist breit und
reicht von Keksen bis Kosmetika. Mehr als 85%desweltweiten
Palmöls werden in Indonesien und Malaysia produziert.
Kinder- und Zwangsarbeit stehen auf den Palmölplantagen an
der Tagesordnung. Viele Abeiter*innen verfügen über keinen
Arbeitsvertrag, sie werden pro Tag bezahlt und es ist ihnen ver-
boten, sich zu organisieren.
In Malaysia wird Arbeitsmigrant*innen sogar der Pass entzo-
gen. Die Verwendung von Paraquat ist in der EU bereits seit
2007 verboten, es gehört zu den gefährlichsten Herbiziden der
Welt. Dennoch wird es auf Palmölplantagen verwendet. Die
Arbeiter*innen verfügen oftmals nicht über eine ausreichende
Schutzkleidung und tragen durch die Tätigkeit schwere
gesundheitliche Probleme davon. Zudem verseucht das Herbi-
zid auch die Umwelt.

Bestimmungen gelten oft nur auf dem Papier
Der Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) wurde 2004
u.a. von zahlreichen Unternehmen gegründet, der Standard
zertifiziert etwa 19% des international gehandelten Palmöls.
Der RSPO-Standard beinhaltet die ILO-Kernarbeitsnormen,
nimmt Bezug auf existenzsichernde Einkommen und weitere

Konventionen der ILO. Die Verhältnisse, die jedoch auf RSPO
zertifizierten Plantagen vorherrschten, zeigen, dass diese
Bestimmungen lediglich auf dem Papier galten.
Ähnliche Diskrepanzen liegen auch beim Gütesiegel der Rain-
forest Alliance vor, das mit einem grünen Frosch auf zahlrei-
chen Produkten (z.B. Bananen) für Nachhaltigkeit wirbt.
Doch auch auf Plantagen, die von der Rainforest Alliance zerti-
fiziert wurden, gab es schwerwiegende Probleme bezüglich
dem Einsatz von Pestiziden, obwohl es klare Regeln gibt, wie
Pestizide eingesetzt werden sollten. So wurden diese etwa per
Flugzeug versprüht. Ein solcher Gebrauch von Pestiziden
gefährdet die Arbeiter*innen und die vor Ort lebende Bevölke-
rung massiv.

Fehlende Implementierung
Zahlreiche Gütesiegel enthalten in ihren Standards beispiels-
weise die Kernarbeitsnormen der ILO. So wird in den ILO-Kern-
arbeitsnormen u.a. das Verbot von Kinderarbeit und das Recht
auf Versammlungsfreiheit sowie auf Kollektivverhandlungen
festgehalten. Kinderarbeit und andere Missstände dürfte es
also laut den Standards nicht geben. Dennoch kommt es teils
auch im Umfeld von zertifizierten Plantagen und Fabriken zu
Vorfällen.
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Dies liegt daran, dass die Standards nicht entsprechend umge-
setzt werden. Um die Implementierung der Standards zu
gewährleisten, braucht es unangekündigte und unabhängige
Audits. Es muss sichergestellt werden, dass Arbeiter*innen bei
den Audits im Fokus stehen und frei sprechen können.
In diesem Zusammenhang sollten Kontrollen auch als lau-
fende Arbeitsplatzkontrollen gestaltet werden. Audits müssen
unter der Einbeziehung von Arbeiter*innen und Gewerkschaf-
ten stattfinden, ansonsten kann es beispielsweise passieren,
dass gefälschte Lohnzettel nicht als solche erkannt werden.
Natürlich müssen auch die Standards angehoben werden: so
muss etwa das existenzsichernde Einkommen klar verankert
werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass explizit formuliert
wird, wie es erreicht werden soll.
Mehrere Gütesiegel werben mittlerweile mit der Rückverfolg-
barkeit bzw. der Transparenz von Lieferketten. Der Umstand,
dass Lieferketten rückverfolgbar sind, heißt noch nicht per se,
dass Arbeiter*innen nicht ausgebeutet werden. Eswirdwichtig
sein, wie mit den gewonnen Informationen umgegangen wird
und welche Handlungen aus diesen Informationen abgeleitet
werden.
Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich Gütesiegel nur
auf bestimmte Teile der Lieferkette beziehen. Ein Produkt
müsste daher mit mehreren Gütesiegeln zertifiziert werden.
Ein Textilprodukt müsste bei den Rohstoffen etwa das Fair-
trade-Siegel haben und die Arbeitsbedingungen der Näher*in-
nenmüssten durch die FWF (FairWear Foundation) kontrolliert
werden.
Generell muss jedoch zwischen unterschiedlichen Gütesiegeln
(z.B. Rainforest Alliance und Fairtrade) auch differenziert
werden, sowohl bezüglich der Gestaltung der Standards, als
auch hinsichtlich der Implementierung undweiteren Faktoren.
Doch selbst wenn Gütesiegel hohe Standards haben und sich
um die Implementierung dieser bemühen, stoßen sie an ihre
Grenzen, sobald es um strukturelle Problematiken geht.
Zum Beispiel, wenn sich bewaffnete Gruppierungen durch den
Verkauf von Rohstoffen, Ernten oder anderen Produkten
finanzieren.
Die Ausbeutung von Arbeitsmigrant*innen ist ein elementarer
Bestandteil unserer gegenwärtigen Produktionsweise.
Illegale Aufenthaltstitel führen dazu, dass bestimmte Formen
von Ausbeutung erst überhaupt möglich sind, weil sich
Betroffene aus Angst vor einer Abschiebung nicht bei den
Behördenmelden.
Der Entzug des Reisepasses, von dem viele Arbeitsmigrant*in-
nen betroffen sind, ist ein wesentliches Merkmal von Zwangs-
arbeit. Arbeiter*innen, die zu wenig Lohn erhalten, können
sich wiederumweder einemenschenwürdige Unterkunft noch
eine medizinische Versorgung leisten.
Es liegt klar in der Verantwortung der Staaten dieseMissstände
zu beenden! Neben der Unterstützung von Gewerkschaften
und einem besseren Schutz von Arbeitsmigrant*innen,
braucht es endlich verbindliche Regeln für Unternehmen!

Lieferkettengesetz jetzt!
In ganz Europa und auch auf UN-Ebene wird derzeit über ein
Lieferkettengesetz diskutiert. Das Gesetz soll Schluss machen
mit der Ausbeutung von Arbeiter*innen und der Natur. Zudem
soll es die Straflosigkeit von Unternehmen endlich beenden!
Bereits im Frühjahr 2020 kündigte der EU-Justizkommissar
Didier Reynders an, 2021 den Entwurf für ein EU-Lieferketten-
gesetz vorzulegen. Dieser wurde bereits vier Mal verschoben
und wird derzeit für Jänner 2022 erwartet.
Besonders wichtig wird hierbei sein, dass das EU-Lieferketten-
gesetz auch eine zivilrechtliche Haftung enthält. Denn nur eine
solche Haftung stellt sicher, dass Betroffene von Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltschäden auch entschädigt
werden. Reine Strafzahlungen gehen an den Staat und helfen
nicht den Betroffenen.
Gerade die zivilrechtliche Haftung fehlt jedoch z.B. im deut-
schen Lieferkettengesetz. Weiters muss sichergestellt werden,
dass das EU-Lieferkettengesetz die gesamte Lieferkette
abdeckt, für alle Sektoren gilt und menschenrechtliche Sorg-
faltspflichten beinhaltet.
Die österreichische Regierung möchte nicht von selbst aktiv
werden und zunächst den Vorschlag der EU-Kommission
abwarten. Auch auf UN-Ebene verhält sich Österreich äußerst
schweigsam und möchte weiter abwarten: Ende Oktober fand
bereits die siebente Verhandlungsrunde zum UN-Abkommen
zu Wirtschaft und Menschenrechten (TNC-Treaty) statt. Bereits
seit 2015 wird im UN-Menschenrechtsrat über das Abkommen
diskutiert. Während sich Staaten wie Brasilien und China aktiv
in die Verhandlungen einbringen und versuchen das Abkom-
men abzuschwächen, schweigt Österreich weiterhin genauso
wie viele andere EU-Staaten.
Begründet wird dies mit dem fehlenden Verhandlungsmandat
der EU-Kommission. Eine Position, die nun schon seit über
einem halben Jahrzehnt vertreten wird. Frankreich bringt sich
hingegen seit mehreren Jahren in die Debatten ein.
Österreich muss sich endlich aktiv und konstruktiv in die Ver-
handlungen zum TNC-Treaty einbringen und den gesamten
Prozess unterstützen! Die Kampagne „Menschenrechte brau-
chenGesetze!“wird vonNGOs, demÖGBund der Arbeiterkam-
mer getragen und fordert ein Lieferkettengesetz in Österreich
und in der EU sowie Unterstützung für das TNC-Treaty. Nach-
dem abwarten und Tee trinken den Arbeiter*innen auf den
Teeplantagen nicht hilft, braucht es Regierungsmitglieder, die
handeln! Die Kampagne richtete daher eine Petition an die
Regierung.

Bettina Rosenberger ist Geschäftsführerin desNetzwerks Sozi-
ale Verantwortung (NeSoVe) und Koordinatorin der Kampagne
„Menschenrechte brauchen Gesetze!“

Nähere Infos zur Kampagne unddie Petition für ein österreichi-
sches Lieferkettengesetz finden Sie unter:
www.menschenrechtebrauchengesetze.at
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Gütesiegel

ZahnloseSelbstverpflichtungen:
WieGütezeichendieUmweltzerstören

Z ertifizierungssysteme wurden entwickelt, um Lieferketten entwaldungsfrei zu
machen, Ökosysteme zu schützen und Menschenrechte zu sichern. Keines der bis
heute etablierten Gütezeichen hat diese Ziele annähernd erreicht. Die Zerstörung

unserer Wälder geht rasant weiter. Es braucht dringend starke Gesetze statt freiwilliger
Selbstverpflichtungen.

Zwischen 2015 und 2020 wurden 50 Millionen Hektar Wald
gerodet – rund 30.000 täglich, eine Fläche so groß wie Mün-
chen. Pro Tag sterben weltweit weiterhin 150 Arten aus. Der
Verlust der Artenvielfalt und ihrer Lebensräume hängt eng mit
unserem Hunger nach billigen Rohstoffen zusammen: Für sie
werden riesige Flächen gerodet, um sie in Monokulturen und
billigst als “cash crops” – also für den Export ausgerichtet –
anzubauen. Soja, Palmöl, Zellstoff, Kakao und andere Roh-
stoffe werden dann in die EU exportiert, weltweit gehen mehr
als ein Drittel der sogenannten „wald- und naturgefährdenden
Rohstoffe“ in die europäischenMitgliedsstaaten. Grund genug,
dass die EU 2020 einen Prozess für entwaldungsfreie Lieferket-
ten gestartet hat.
Versprochen wurden diese von den Unternehmen bereits vor
30 Jahren. In Multi-Stakeholder Initiativen haben sie gemein-
sam mit non-profit Organisationen wie dem WWF sogenannte
Zertifizierungssysteme entwickelt. Diese sollen sicherstellen,
dass waldgefährdende Rohstoffe zurückverfolgt werden
können. 2010 haben sich über 400 Konzerne verpflichtet, bis
2020 vollständig entwaldungsfreie Lieferketten sicherzustel-
len. Doch keines der Unternehmen des Consumer Good Forum
– einem globalen Netzwerk aus Firmen wie Mondelez, Unile-
ver, Nestlé und Cargill – haben es geschafft, diese Selbstver-
pflichtung einzuhalten. Sie haben auf Zertifizierungssysteme
gesetzt, aber damit kaum etwas erreicht.

Kein geeignetes Instrument für Waldschutz
Greenpeace-Untersuchungen haben immer wieder gezeigt,
dass Zertifizierungen nicht das richtige Instrument sind, um
die Zerstörungen aufzuhalten. Der neueste Greenpeace-Report
„Destruction: Certified – Zertifizierte Zerstörung” zeigt auf, wie
monopolartige Zertifikate weltweit die Waldzerstörung und
das Artensterben nicht nur nicht stoppen, sondern sogar
weiter anheizen. In dem Report wurden zwölf weltweit ange-
wendete Zertifizierungssysteme untersucht: ISCC, RSPO, ISPO,
MSPO, RTRS, Proterra, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ,
RTRS, FSC und PEFC.

Greenpeace warnt in dem Report vor schwachen Standards,
unzureichenden Kontrollen und vor industrie-dominierten
Vereinsstrukturen hinter Gütezeichen wie FSC und RSPO.
Deutlich wird auch das Versagen freiwilliger Zertifizierungssys-
teme in ihrem Kernbereich – der Rückverfolgbarkeit von
Warenströmen. Denn obwohl sie genau zu diesem Zweck
geschaffen wurden, schaffen sie es bis heute nicht, die kom-
plette Ware zurückzuverfolgen, weil Massenbilanz und soge-
nannte “Kreditsysteme” das Zertifizierungsgeschäft beherr-
schen. Unter Massenbilanz versteht man das Mischen von
zertifizierter und nicht-zertifizierter Ware. Beim Verkauf der
Ware darf dann nur so viel verkauft werden, wie zertifiziert
wurde. Die Ware selbst enthält aber nicht-zertifizierte Anteile –
und damit potentiell Rohstoffe von Flächen, die Ökosysteme
zerstört haben. Kreditsysteme gehen sogar noch einen Schritt
weiter – hier landet die zertifizierte Ware gar nicht erst in der
Lieferkette des zertifizierten Unternehmens. Es ermöglicht
dem jeweiligen Unternehmen, bloß eine Prämie zu bezahlen,
während der Rohstoff irgendwo auf der Welt nach dem ver-
langten Standard (z.B. RSPO) produziert wird. Die Ware selbst
(z.B. Palmöl) wird am Vertriebsmarkt des Unternehmens aber
nie gesehen. Ein moderner Ablasshandel.
Obwohl die Zertifizierungen Transparenz versprechen, fehlt es
an Landkarten der zertifizierten Gebieten, Kontrollberichten
und Beschwerdemechanismen. Die vorhandenen Sanktions-
möglichkeiten sind völlig unzureichend, um gegen Nichtein-
haltung vorzugehen. Denn die privaten Kontrollstellen haben –
im Gegensatz zu einer Behörde – kein Recht, einen Betrieb zu
schließen. Somit können sich zertifizierte Betriebe oftmals von
Verstößen freikaufen. Die verursachte Umweltzerstörung wird
damit allerdings nicht rückgängig gemacht.
InmehrerenBeispielen konnte festgestellt werden, dassUnter-
nehmen weiterhin Wälder roden und Ökosysteme zerstören,
obwohl sie selbst zertifiziert sind. Greenpeace-Recherchen
haben beispielsweise gezeigt, dass RSPO-Mitglieder 2019 für
10.000 Hektar Waldbrände in Indonesien mitverantwortlich
waren. Nestlé, Unilever, Mondelēz und Procter&Gamble
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kauften Palmöl von Produzent*innen, die auf ihren Flächen die
meisten Waldbrände verzeichneten. Alle Unternehmen sind
RSPO-Mitglieder.

Negativbeispiel FSC
Doch RSPO ist bei weitem nicht der einzige Problemfall. Im
Jahr 2017 startete das Forest Stewardship Council (FSC)
aufgrund einer Beschwerde eine unabhängige Untersuchung
der Palmöl-Geschäfte des indonesisch-koreanisches Konglo-
merats Korindo auf Papua und dem Norden der Provinz
Maluku.
Das Beschwerde-Panel stellte fest, dass Korindo zwischen 2013
und 2017 mehr als 30.000 Hektar Regenwald – fast doppelt so
groß wie Liechtenstein – gerodet und damit gegen eine
wichtige FSC-Richtlinie verstoßen hatte. Wegen rechtlicher
Drohungen seitens Korindo veröffentlichte das FSC nur stark
zensierte Versionen der drei Abschlussberichte. Bis heute
verfügt Korindo über eine FSC-Zertifizierung.
Eine Analyse von Greenpeace Afrika aus dem Jahr 2017, die
durch nachfolgende unabhängige Untersuchungen bestätigt
wurde, zeigte, dass der Verlust von intakten Waldlandschaften
im Kongobecken innerhalb von FSC-zertifizierten Konzessio-
nen höher war als in nicht-zertifizierten Konzessionen.
Auch bei Palmöl, Soja und anderen Rohstoffen gibt es immer
wieder Probleme mit zertifizierten Unternehmen. Beispiels-
weise in Brasilien: SLC Agrícola, der größte börsennotierte
Sojaproduzent Brasiliens, betreibt 16 Großfarmen in sechs bra-
silianischen Bundesstaaten. Das Unternehmen ist Mitglied des
RTRS und des Soja-Zertifizierungssystems ProTerra. Chain
Reaction Research berichtet, dass SLC Agrícola zwischen 2011
und 2017 rund 40.000 Hektar Wald abgeholzt hat. Davon
wurden rund 30.000 Hektar als Cerrado-Wald klassifiziert. Der
Cerrado ist die artenreichste Savanne der Welt und nach dem
Amazonas das wichtigste Ökosystem Brasiliens. Hier leben
mehr als 11.000 Tier- und Pflanzenarten, darunter so seltene
Exemplare wie Riesengürteltiere, Ameisenbäre und Jaguare.
Bis heute sind von diesem Savannenwald bereits 88 Millionen
Hektar vernichtet worden – das ist fast die Hälfte seiner
ursprünglichen Größe und entspricht der doppelten Fläche
Deutschlands.

Gesetze statt freiwillige Selbstverpflichtung
Eine Zertifizierung ändert also meistens nichts am Verhalten
der Unternehmen. Aufgrund des Markts für nicht-zertifizierte
Warewird dieNaturzerstörung in andere Länder, Regionen und
Ökosysteme verlagert, in dem nicht zertifiziert produziert
werden kann. Nicht zuletzt führen Zertifizierungen Verbrau-
cher*innen in die Irre. Sie erwecken den Eindruck, dass ein zer-
tifiziertes Produkt „grün“, „nachhaltig“ und “fair” ist – ganz
gleich, wie viel davon produziert und konsumiert wird. Ganz
grundsätzlich stellt sich jedoch die Frage: Ist es Aufgabe der
Konsument*innen, amSupermarktregal oder imMöbelhaus zu

Brand auf Plantage in Indonesien
© Ardiles Rante/Greenpeace

entscheiden, ob ein Produkt Menschenrechte verletzt und
Ökosysteme zerstört?
Ein privatwirtschaftliches Zertifizierungssystem ist und bleibt
ein zu schwaches Instrument, um die weltweite Zerstörung
von Wäldern und anderen Ökosystemen wirksam einzudäm-
men. Die bestehenden Systeme ermöglichen umweltschädi-
genden und sozial verantwortungslosen Unternehmen,
weiterhin „business as usual“ zu betreiben. Durch die
Schaffung und Pflege eines positiven Images von wald- und
naturgefährdenden Rohstoffen und die damit verbundene
Ankurbelung der Nachfrage besteht die Gefahr, dass Zertifizie-
rungen den Schaden sogar noch vergrößern. Im Endeffekt
führen Zertifizierungen dazu, dass Produkte, die mit Waldver-
nichtung, Ökosystemzerstörung und Menschenrechtsverlet-
zungen in Zusammenhang stehen, einem Greenwashing
unterzogen werden: Außen grün, aber innen schwarz wie ver-
kohlte Baumstümpfe. Statt privater Zertifizierungen fordert
Greenpeace ein starkes EU-Gesetz für globalen Waldschutz,
damit Produkte aus Waldzerstörung erst gar nicht im Binnen-
markt verkauft werden dürfen. Verlassen wir uns ausschließ-
lich auf Zertifikate, werdenwir die Biodiversitätskrise und auch
die Klimakrise nicht aufhalten. Private Zertifizierungen dürfen
keinesfalls als Nachweis zur Einhaltung von Lieferkettengeset-
zen, wie das EU-Gesetz für globalen Waldschutz.

Ursula Bittner ist Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace CEE in
Österreich und Co-Autorin des Reports „Destruction:
Certified“. Sie war 2008/09 ehrenamtlich für FIAN Österreich
tätig und dort auch im Vorstand aktiv. Alle Informationen zum
Report: https://bit.ly/Gütezeichenreport
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77 Familien von
expandierender
garnelenzuchtbedroht

Multilaterale Handelsabkommen ließen die Garnelenex-
porte aus Ecuador in die Europäische Union in den letzten
Jahren rasant ansteigen. Seit 2017 übersteigt der Wert der
exportierten Schalentiere sogar das Handelsvolumen des
traditionellen Export-Schlagers Bananen. Doch die Expan-
sion der Garnelenzucht birgt weitreichende menschen-
rechtliche Risiken, besonders im ecuadorianischen
Hochland. FIAN liegen Informationen vor, wonach 77
Familien, die den Vereinigungen „Ni Un Paso Atrás“ und
„Unidos Venceremos“ angehören und seit 26 Jahren das
Landgut Los Ángeles im Kanton Durán in der Provinz
Guayas bewirtschaften, von Zwangsvertreibungen
zugunsten der Garnelenzucht bedroht sind. Obwohl der
ecuadorianische Staat das Land 2005 für gemeinnützig
erklärte und in diesem Zuge die Besitzrechte der Familien
beider Vereinigungen anerkannt hat, wird die offizielle
Eigentumsübertragung durch die verantwortlichen Insti-
tutionen, allen voran das Ministerium für Landwirtschaft
und Viehzucht, in fahrlässiger Weise verzögert.
Diese Leerstelle wird von Investor*innen aus dem Garne-
lensektor ausgenutzt. Nachdem sie bereits in der
Umgebung von Los Ángeles großflächig Land für die
industrielle Garnelenzucht erwerben konnten, üben sie
jetzt Druck auf die Kleinbäuer*innen aus, ihr Land abzu-
treten. Die drohenden Zwangsvertreibungen würden zum
Verlust ihrer Lebensgrundlage führen und das Menschen-
recht auf Nahrung der betroffenen Familien untergraben.
Denn auf den 94 Hektar Land haben sie nicht nur ihre
Wohnhäuser errichtet; effiziente Bewässerung, mechani-
sierte Bodenbearbeitung und Drainagen erlauben ihnen
einen auskömmlichen Ackerbau sowie Fischzucht. Insbe-
sondere der Anbau von Reis stellt eine wichtige Stütze zur
Sicherung ihrer Ernährungssouveränität dar. Es ist von
größter Wichtigkeit, dass der ecuadorianische Staat
endlich aktiv wird und die Besitzrechte der Betroffenen
durchsetzt, um die Einschüchterungsversuche zum
Verkauf ihres Landes zu stoppen und eine gewaltsame
Eskalation des Konflikts zu verhindern.

Zweck dieser Briefaktion ist es, die Aufmerksamkeit der ecua-
dorianischen Regierung auf den drohenden Landverlust von
77 Familien durch die expandierende Garnelenzucht zu
richten. Die Betroffenen in der Gemeinde Los Ángeles sind in
den Kleinbäuer*innenvereinigungen „Ni Un Paso Atrás“ (dt.:
„Nicht einen Schritt zurück“) und „Unidos Venceremos“
(„Gemeinsam werden wir siegen“) organisiert. FIAN Ecuador,
FIAN International und FIAN Österreich fordern die ecuadoria-
nische Regierung auf, ihre Landnutzungstitel anzuerkennen
und die Menschenrechte der Familien – im Einklang mit der
Verfassung und geltendem Völkerrecht – zu schützen. Die
Familien benötigen einen sicheren Zugang zu Land und
Wasser, um sich selbst in Würde ernähren zu können.

Bitte senden Sie den beigefügten Brief an:

Guillermo Lasso Mendoza
Presidente de la República del Ecuador
García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo
170401 Quito
Ecuador

oder per Email an:

info@guillermolasso.ec

Bitte senden Sie eine Kopie des Schreibens an das ecuadoria-
nische Konsulat in Wien:

Das Ecuadorianische Konsulat in Wien
Konsul Ivan Flores Macias
Goldschmiedgasse 10/2/201+202
1010Wien

oder per Email:

consular@ecuadorvienna.at

Vielen Dank!

ECUADOR
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Im März startete FIAN eine Eilaktion, um den philippinischen
Präsidenten Rodrigo Roa Duterte auf die Situation der Bäuer-
*innen in der Gemeinde Sariaya aufmerksam zu machen.
Diesen droht der Verlust ihres Landes an einen Großgrundbe-
sitzer. 225 Familien brachten Klage ein, diese wurde jedoch im
November 2020 vom Obersten Gerichtshof abgelehnt. Damit
wurden auf lokaler Ebene Agrarreformen rückgängig gemacht,
die seit 1988 die Landumverteilung fördern. Das Recht auf
Nahrung der Betroffenen ist ernsthaft gefährdet.
ZahlreicheMitglieder von FIAN beteiligten sich an der Eilaktion
– mit Erfolg. Danny Carranza, Koordinator der NGO Rights Inc.-
Katarungan schrieb an FIAN: „Guten Morgen von den Philippi-
nen. Ich habe Rückmeldung von dem Ministerium für Agrarre-
formen erhalten, wonach sie viele Briefe zur Unterstützung der
Sariaya-Bäuer*innen erhalten haben. Vielen Dank an unsere
Freunde von FIAN. Ihre Hilfe durch die Eilaktion wird sehr
wertgeschätzt!”.
In der Folge fandenmehrere Treffen zwischen den Betroffenen
und der Regierung statt. Zunächst sprachen sich die Bäuer*in-
nen im April und Mai intern ab und erhielten eine Rechtsbera-
tung zum weiteren Vorgehen. Am 8. Juni fand eine öffentliche
Anhörung statt. Hierin konnten die Betroffenen dem General-
sekretär des Ministeriums für Agrarreformen, John Castricio-
nes, ihre Forderungen persönlich übermitteln. In einem
anschließenden Gespräch stimmte Castriciones Vorschlägen
zu, wonach ein dem Ministerium unterstehendes Gremium
(Präsidialer Rat für Agrarreformen, PARc) in den Fall eingreift.
In der Sitzung des Exekutivausschusses des Rates (PARc
Excom) vom30. Juniwurde die Rückgängigmachung der Land-
verluste in Sariaya diskutiert.
In der Folge wurde eine technische Arbeitsgruppe eingesetzt,
die den Fall weiter betreuen soll. Die Bäuer*innen der
Gemeinde Sariaya setzen sich weiterhin aktiv für ihre Rechte
ein, aktuell mit einer Unterschriftenaktion. FIAN freut sich über
diesen Teilerfolg und wird den Fall weiter begleiten.

Treffen mit dem Abgeordneten Joseph Cabatbat vor Ort
© FIAN

Philippinen:
Erste Erfolge für Eilaktionen

© LICADHO

Nur wenige Monate durfte Thun Ratha seinen Sohn kennen-
lernen. Er wurde verhaftet, als der Kleine ein halbes Jahr alt
war. Das war im September 2020. Seitdem sitzt Thun Ratha
im Gefängnis, zusammenmit Phuon Keoraksmey und Long
Kunthea. Im Mai 2021 wurden der Umweltschützer von
Mother Nature und seine jungen Kolleginnen zu 18 bis 20
Monaten Haft wegen „Anstiftung zu sozialen Unruhen“ ver-
urteilt. Ihr „Verbrechen“: Sie hatten sich friedlich für die
Bewahrung der bedeutsamen Tamok-Seenlandschaft in
Phnom Penh eingesetzt. Das Feuchtgebiet wurde 2016 unter
Schutz gestellt, aber nun seit zwei Jahren Zug um Zug priva-
tisiert und aufgeschüttet.
Im Juni 2021 wurden drei weitere Mitglieder von Mother
Nature verhaftet. Dieses Mal lautet die Anklage „Verschwö-
rung und Königsbeleidigung“. Sun Ratha, Yim Leanghy und
Ly Chandaravuth hatten gefilmt, wie giftige Abwasser in den
Mekong geleitet wurden. Dafür drohen ihnen bis zu zehn
Jahre Haft. Dieses Strafmaßmüssen nun auch die schon ver-
urteilten Thun Ratha, Phuon Keoraksmey und Long Kunthea
befürchten. Sie wurden nachträglich ebenfalls wegen Ver-
schwörung angeklagt.
„Diese unverschämten Vorwürfe sind ein unverhohlener
Versuch, nicht nur Mother Nature, sondern eine ganze Gene-
ration kambodschanischer Jugendlicher einzuschüchtern
und zum Schweigen zu bringen“, sagt Ming Yu Hah von
Amnesty International.
Die Repressalien gegen Menschen, die in Kambodscha Miss-
stände öffentlich anprangern, nehmen dramatisch zu. Vor
allem, wenn sie mit ihren Aktionen so einflussreich und
erfolgreich sind wie die Umweltgruppe Mother Nature.
Bitte fordern Sie mit uns Premier Hun Sen auf, die Aktivistin-
nen und Aktivisten sofort freizulassen. Sie haben keine Ver-
brechen begangen, sondern ihre in der Verfassung
garantierten Bürgerrechte wahrgenommen.

Petition: https://www.fian.de/aktionen/freiheit-fuer-in-
haftierte-naturschuetzer-in-kambodscha/

Petition: Freiheit für
inhaftierte Naturschützer-
*innen in Kambodscha
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Die FIAN-Sektion in Uganda führt Menschenrechtstrainings für
Kleinfischerinnen und die Vertriebenen der Kaweri coffeeplan-
tation durch. Die Ergebnisse werden Abgeordneten des ugan-
dischen Parlaments vorgestellt. Die ersten Trainings mit
Kleinfischerinnen fanden bereits statt und brachten beeindru-
ckende Ergebnisse. Die Teilnehmerinnen benannten
geschlechtsbasierte Gewalt und Gräueltaten durch Soldaten,
die vorgeblich gegen illegale Fischerei vorgehen, als gravie-
rendste Eingriffe. Die Gewalterfahrungen wollen sie mit selbst
entwickelten Liedern und Theaterstücken öffentlich themati-
sieren.
Ende Mai führte die FIAN-Sektion in Sambia ein Strategie-
treffen zur Durchsetzung des Rechts auf Nahrung im südlichen
Afrika durch. Von den 60 Teilnehmer*innen der Partnerorgani-
sationen aus 13 Ländern konnte knapp die Hälfte physisch
anwesend sein. Eröffnet wurde der Workshop von Mudford
Mwandenga, Mitglied der African commission of Human and
People’s Rights (AcHPR). Viele konkrete Handlungsstränge
wurden identifiziert, wobei die Themen Landgrabbing, Zugang
zu Saatgut sowie Repressionen gegen kritische Zivilgesell-
schaft viel Raum einnahmen. Für jedes der 13 Länder wurde
ein*e Koordinator*in zur Begleitung der Aktivitäten ernannt.

Ein trauriger Jahrestag: Vom 17. bis 21. August 2021 hat sich die
gewaltsame Vertreibung von rund 4.000 Bewohner*innen von
vier ugandischen Dörfern für die Kaweri coffeeplantation zum
20. Mal gejährt. Und noch immer kämpfen die Betroffenen um
Entschädigung. Dabei waren die Hoffnungen der Kläger*innen
auf eine Lösung des Konflikts in den letzten Monaten gestie-
gen: Der ugandische Staatsanwalt hat eine finanzielle Entschä-
digung angeboten. 258 der 401 Kläger*innen haben sich bereit
erklärt, diese anzunehmen. Am 23. August sollte die Überein-
kunft mit der Unterschrift des Richters besiegelt werden. Mit
dem Abschluss dieser Einigung hätte das Gerichtsverfahren für
die übrigen Kläger*innen weitergehen können. Doch weder
der Richter noch der Staatsanwalt noch die Rechtsanwälte der
Kaweri coffeeplantation erschienen zumangesetzten Gerichts-
termin. Die Delegation der Vertriebenen ist enttäuscht wieder
zurückgefahren.
FIAN lässt nicht locker: Sofia Monsalve, Generalsektretärin von
FIAN International, hat den ugandischen Staatspräsidenten
Yoweri Museveni sowie den deutschen Außenminister Heiko

Menschenrechtstrainings in
Sambia und Uganda

Uganda: 20 Jahre Vertreibung
ohne Entschädigung

Proteste der Betroffenen zum Jahrestag, © FIAN

Maas schriftlich aufgefordert, ihre menschenrechtlichen
Pflichten in diesem Fall wahrzunehmen und die Rechte der
Vertriebenen wiederherzustellen. Wir begleiten die Betroffe-
nenweiterhin dabei, ihr Recht auf Nahrung und eine angemes-
sene Entschädigung für die Vertreibung und anhaltenden
Menschenrechtsverletzungen einzufordern!

FIAN untersucht seit einigen Jahren mehrere riesige Landin-
vestitionen in Sambia und tauscht sich regelmäßig mit der
Bevölkerung vor Ort aus. So hat die Firma Amatheon Agri aus
Berlin im Distrikt Mumbwa eine Fläche etwa so groß wie der
Bodensee aufgekauft. Dort wird vor allem Soja und Mais in
riesigen Monokulturen angebaut, z.T. zusammen mit Toyota.
Auch nach Europa soll exportiertwerden. In den riesigen Agrar-
betrieben entsteht nur eine verschwindend kleine Zahl – meist
schlecht bezahlter – Arbeitsplätze.
Betroffene haben FIAN berichtet, dass sie ihr Land verlassen
mussten und noch nach Jahren nicht entschädigt wurden.
Frauen berichten, dass sie nach der Umsiedlung keine Gemü-
segärten mehr anlegen können, da es am neuen Ort keinen
Bach gibt. Da auch die Weideflächen schrumpfen, mussten sie
Kühe verkaufen. Damit ist neben einem Einkommensverlust
auch die Ernährung deutlich schlechter geworden: Gemüse
und Milch werden Mangelware.
Im April haben die FIAN-Sektionen ein erstes Treffen zwischen
den betroffenen Gemeinden, staatlichen Stellen und dem
Investor organisiert. Dort konnten Betroffene und Arbeiter*in-
nen erstmals in einem offenen Forum gegenüber dem Investor
ihre Probleme zur Sprache bringen. Auch der Austausch und
die Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen war hilfreich
für die Konfliktbearbeitung. Es wurden weitere Gespräche ver-
einbart; unklar ist jedoch, ob der Investor weiter Interesse an
diesem Austausch hat.

Fallarbeit in Uganda und Sambia

Sambia:
FIAN unterstützt betroffene
Gemeinden
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Zapatistas– EineGeschichte vonWiderstandundSolidarität

Widerstandsbewegung

D ie Zapatistas knüpfen auf ihrer Rundreise durch Europa Netzwerke, und machten unter anderem
auch in Wien halt. FIAN Österreich war beim Austausch vor Ort. Doch wer sind die Zapatistas

eigentlich und wofür stehen sie?

Die Zapatistas bei einem Vernetzungstreffen in Wien
© Iris Frey

Durch einen bewaffneten Aufstand der zapatistischen
Bewegung erhielt der indigene Widerstand gegen Ungleich-
heit, Ausbeutung und Rassismus in Chiapas (Mexiko) 1994
weltweite Aufmerksamkeit. Er führte 1996 zur Gründung des
Nationalen Indigenen Kongresses, in dem neben den Zapati-
stas zahlreiche weitere indigene Bevölkerungsgruppen
Mexikos vertreten sind. Ein im selben Jahr unterzeichnetes
Abkommen zwischen den Zapatistas und der mexikanischen
Regierung sah zudem eine Verfassungsänderung vor, die
indigene Rechte und Autonomie verankern sollte.

Widerstand gegen Diskriminierung
Passiert ist jedoch quasi das Gegenteil: Bei der Verfassungsän-
derung im Jahr 2001 wurden indigene Gemeinschaften als
Objekte des öffentlichen Interesses definiert, die Eigenschaft
von Rechtssubjekten wurde ihnen abgesprochen. Dies öffnete
Tür und Tor für staatliche Eingriffe in indigene Territorien, ohne
die dortige Bevölkerung konsultieren zumüssen. Mit aktuellen
Mega-Entwicklungsprojekten wie dem Tren Maya (Zug zur För-
derung von Massentourismus, Massentierhaltung und Agrarin-
dustrie), Integral Morelos (Gaskraftwerke) und dem Inter-
ozeanischen Korridor (Schnellzugtrasse für Container als Ver-
bindung von Pazifik und Atlantik) werden Rohstoffe in indige-
nen Territorien ausgebeutet und die billige Arbeitskraft der
indigenen Bevölkerung ausgenutzt. Zu den Folgen in den
Regionen zählen Armut, zerstörte Ökosysteme, Militarisierung,

wachsender Drogenhandel, Gewalt und Vertreibungen. Auch
Erpressungen und Ermordungen von Demonstrant*innen sind
trauriger Bestandteil der aktuellen Situation. Gruppen wie die
Zapatistas wehren sich gegen diese Umstände. Sie nehmen
nicht an staatlichen Hilfsprogrammen teil, sondern leben
selbstbestimmt in autonomen Gemeinden mit lokalen Regie-
rungen und wirtschaftlichen Genossenschaften. Das Engage-
ment von Frauen prägt die zapatistische Bewegung dabei
besonders: Geschlechterrollen wurden radikal neu definiert
und Frauen nahmen (Führungs-)Rollen von zentraler Bedeu-
tung ein, wodurch Diskriminierung und häusliche Gewalt
erheblich reduziert wurden. Bis heutemachen Vertreter*innen
indigener Gruppen jedoch darauf aufmerksam, dass der Staat
Mexiko sie nicht anerkennt und respektiert, ihnen ihre Rechte
und Autonomie verwehrt und ihre Existenz als Entwicklungs-
hemmnis betrachtet.

Internationale Solidarität
Nun könnte man meinen, die Erfahrungen der Bevölkerung in
Mexiko seien zwar tragisch oder inspirierend, aber hätten doch
kaummehr etwasmit uns in Europa zu tun.Wiesomachen sich
die Zapatistas und andere indigene Gruppen dann überhaupt
die Mühe, hierzulande Allianzen zu schließen?
Zum einen geht es um Vernetzung. Ziel der Rundreise ist das
Kennenlernen bestehender, sowie das Schaffen neuer Netz-
werke, um gemeinsam besser und informierter gegen Ausbeu-
tung und Ungleichheit im Kontext von Globalisierung,
Kapitalismus und Patriarchat vorgehen zu können. Trotz aller
Unterschiede gibt es nämlich auch Parallelen zwischen indige-
nen Gruppen in Mexiko und marginalisierten Bevölkerungs-
gruppen hierzulande. Auch in Europa und Österreich werden
Menschen wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert
und die sprachliche Vielfalt wird in Ländern häufig zu Unguns-
ten von Minderheiten unterdrückt (man denke z.B. an Roma
und Sinti, oder auch an die Slowenische Sprache in Öster-
reich). Zum anderen geht es um Bewusstseinsbildung. Die
Zapatistas bilden ein konkretes Beispiel dafür, wie lokale Alter-
nativen zum globalen Kapitalismus aussehen können. Mit
ihrem Fokus auf lokale Wirtschaft und demWohlergehen ihrer
Gemeinschaft, statt auf Konkurrenz und Profite, sind sie seit
nun beinahe 30 Jahren ein wichtiger Bezugspunkt für soziale
Bewegungen auf der ganzen Welt.

Anna Wagner, FIAN Österreich
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T ransnationale Agrarkonzerne tragen zu einer wachsenden globalen Hungerkrise bei,
verursachen weitreichende Umweltschäden und bedrohen die Gesundheit der Men-

schen. Durch die Vereinnahmung des UN-Gipfels für Ernährungssysteme haben sie die
Tagesordnung des ersten Ernährungsgipfels der Vereinten Nationen auf Lösungen redu-
ziert, die den Profiten der Unternehmen dienen.

Als ich im August meine Eltern in Bogotá besuchte, wurde ich
Zeugin, wie die Menschen in ihrer Nachbarschaft auf den
Straßen um Hilfe zum Überleben bettelten. Seit Ende April
erlebt Kolumbien eine der größten Wellen sozialer Unruhen
der letzten Zeit - und der Hunger steht im Mittelpunkt der
Proteste. Ähnliche Unruhen gab es im Juli in Südafrika.
Der wachsende Hunger führt in vielen Ländern zu Revolten
und verschärft die verheerenden sozialen undwirtschaftlichen
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie der Klimakrise.
Die Zahl der Hungernden hat sich durch die Pandemie sogar
um 161 Millionen auf 811 Millionen Menschen erhöht. Nahezu
jeder dritte Mensch - fast 2,4 Milliarden - hat keinen Zugang zu

angemessener Ernährung. Angesichts der mangelnden Fort-
schritte bei der Beendigung des weltweiten Hungers und der
Unterernährung bis 2030 berief UN-Generalsekretär António
Guterres am 23. September in New York einen Gipfel für Ernäh-
rungssysteme ein. Angekündigt wurde das Treffen als Gelegen-
heit, mutige neue Maßnahmen zu erörtern, die das
herrschende Ernährungssystem verändern würden.

Beifall von Wirtschaftsakteur*innen, Kritik von Menschen-
rechtsexpert*innen
Der Gipfel war jedoch von Anfang an umstritten, vor allem
wegen des Einflusses von Unternehmensinteressen bei der
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WieKonzerneden
UN-Ernährungsgipfelkapern

Festlegung der Tagesordnung. Kritiker*innen sehen darin den
Versuch, die Entscheidungsfindung zu privatisieren. Die Ver-
einten Nationen legten die Agenda im Vorfeld des Gipfels in
Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum fest und
setzten wichtige Akteur*innen aus der Wirtschaft in führende
Positionen. So leitet beispielsweise die Global Alliance for
Improved Nutrition (GAIN), eine in der Schweiz ansässige
Stiftung, die Arbeit des Gipfels zur Beseitigung des Hungers.
Einer der Geldgeber von GAIN ist der Pestizidhersteller BASF.
Menschenrechtsexpert*innen der Vereinten Nationen haben
diesen Prozess, der den UN-Ausschuss für Welternährungssi-
cherheit (CFS) ins Abseits gestellt hat, scharf kritisiert. An den
Beratungen des CFS nehmen Hunderte Vertreter*innen klein-
bäuerlicher Gruppen, indigener Völker und zivilgesellschaftli-
cher Bewegungen teil.
Michael Fakhri, UN-Sonderbericht-erstatter für das Recht auf
Nahrung, hat die Beschwerden von bäuerlichen Basisgruppen
- von denen mehr als 500 den Gipfel boykottieren - aufge-
griffen und den übermäßigen Einfluss der Konzerne auf das
Treffen damit verglichen, „den Fuchs direkt in den Hühnerstall
einzuladen".
Kleinbäuer*innen, Fischer*innen, Viehzüchter*innen und
indigene Völker ernähren den größten Teil der Weltbevölke-
rung und haben kaum oder gar keinen Zugang zu den Liefer-
ketten der Unternehmen. Etwa 80 % der landwirtschaftlichen
Betriebe sind kleiner als zwei Hektar und bedecken etwa 12 %
der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche, während die
größten 1 % der landwirtschaftlichen Betriebe mehr als 70 %
der landwirtschaftlichen Nutzfläche kontrollieren.

Lebensmittel sind Gemeingut, keine Ware
Transnationale Unternehmen befinden sich in einem klaren
Interessenkonflikt, wenn es darum geht, Landraub, Unterer-
nährung, Steuervermeidung und den übermäßigen Einsatz
von Pestiziden zu verhindern. Das Gleiche gilt für die Forde-
rung nach einer Abkehr von der intensiven Landwirtschaft hin
zu einer sozial gerechteren, widerstandsfähigeren und nach-
haltigeren Agrarökologie. Da diese Unternehmen ihren Aktio-
nären gegenüber rechenschaftspflichtig sind, ist Profit ein
wichtigeres Interesse als der Schutz des Gemeinwohls.
Lebensmittel sind jedoch ein Gemeingut, und der Zugang zu
ihnen ist ein grundlegendes Menschenrecht. Hier sollten die
Diskussionen ansetzen.
Die Vereinnahmung durch die Konzerne spiegelt jedoch die
Überzeugung der agroindustriellen Lobby wider, dass große
Agrarunternehmen für die Bereitstellung von Lebensmitteln
unerlässlich wären und dass sie besser als Regierungen und
die Zivilgesellschaft in der Lage seien, die Regeln und Strate-
gien festzulegen, die unsere Lebensmittelsysteme bestimmen.
Sie erlaubt es den Konzernen, ihre Kontrolle über Land,Wasser
und Fischerei auszuweiten, das kommerzielle Saatgut quasi zu
monopolisieren und Pestizide und chemische Düngemittel
intensiv zu nutzen, ohne die damit verbundenen Schäden

zuzuerkennen, geschweige denn zu beheben. Wenn wir
zulassen, dass diese Sichtweise wichtige internationale Foren
wie den UN-Gipfel für Ernährungssysteme dominiert, werden
Demokratie und Selbstbestimmung weiter untergraben.
Nehmen wir Pestizide. Trotz der Schäden, die sie verursachen
- einschließlich der Vergiftung von Landarbeiter*innen und
ländlichen Gemeinden, der zunehmenden Umweltverschmut-
zung und des Rückgangs der biologischen Vielfalt im Boden -
hat ihr Einsatz in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen.
Die Hersteller vermarkten diese Produkte aggressiv und
leugnen das Ausmaß der Schäden, die sie verursachen.
Die Industrie behauptet auch, Pestizide seien notwendig, um
den Nahrungsmittelbedarf einer wachsenden Bevölkerung zu
decken, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawan-
del. Brasilien ist ein typisches Beispiel dafür. Zwischen März
2020 und Mai 2021 verlängerte die Regierung die Steuerbefrei-
ungen für kommerzielle Pestizide und genehmigte 613 neue
Produkte - und das, obwohl das Land bereits weltweit führend
im Pestizideinsatz war. Präsident Jair Bolsonaro will die indus-
trielle Produktion von Agrarrohstoffen für den Export steigern,
trotz der tödlichen Folgen, die dies für Brasiliens Ökosysteme
und Menschen haben wird.

Lösung gegen Hunger: Ungleichheiten beseitigen
Ebenso wenig werden transnationale Konzerne die Kolumbia-
ner*innen retten, die gegen Hunger oder Unterernährung pro-
testieren. Diese Menschen brauchen eine Regierung, die in der
Lage ist, große Unternehmen angemessen zu besteuern, um
genügend Einnahmen für ein solides soziales Sicherheitsnetz
zu generieren. Und sie brauchen eine Regierung, die entschlos-
sen ist, die extreme Ungleichheit beim Zugang zu Land zu
beseitigen, die Bäuer*innen, Afroamerikaner*innen und
indigene Völker benachteiligt.
Anstatt die Lösung der wachsenden Hunger- und Unterernäh-
rungskrise bei den globalen Konzernen zu suchen, müssen die
Vereinten Nationen und die nationalen Regierungen die Ver-
einnahmung der Nahrungsmittel durch die Konzerne beenden
und einen Übergang zur Agrarökologie fördern. Sie sollten
zunächst dafür sorgen, dass multinationale Unternehmen
ihren gerechten Anteil an Steuern zahlen und für die Folgen
ihrer Aktivitäten für Umwelt und Menschenrechte zur Rechen-
schaft gezogenwerden, etwa durch ein Lieferkettengesetz, wie
die zivilgesellschaftliche Kampagne „Menschenrechte
brauchen Gesetze!“ von der österreichischen Regierung
fordert.
1948 erkannte die UNO an, dass Nahrung ein Menschenrecht
ist. Leider kurbelt der UN-Gipfel eher die Profite der Unterneh-
men an, als Hunderten von Millionen hungernden Menschen
Hoffnung zu geben.

Sofia Monsalve ist Generalsekretärin von FIAN International
und Mitglied des International Panel of Experts on Sustainable
Foodsystems (IPES-Food). .

FOODFIRST // THEMA // 3FOODFIRST // Ernährungssysteme //15



Neue Gesichter in Büro und vorstand

Wir wünschen Lisa eine erholsame Auszeit, gehen aber davon
aus - nachdem wir sie kennen - dass sie ganz viele neue Ideen
und Projekte aus der Taufe heben wird. Das lässt uns auch
hoffen, dass sie bald wieder in den Vorstand von FIAN Öster-
reich zurückkehrt.

Neu im Vorstand: Anna Wagner

Absolventin des Studiums Socio-Ecological Economics and
Policy. Schwerpunkte: Armut, Ungleichheit, Klimagerechtig-
keit.

„Die Einhaltung der Menschenrechte, die Bekämpfung von
Armut und Ungleichheit, sowie der Schutz unserer Umwelt
müssen Vorrang vor Konzern- und Profitinteressen haben. Die
kritische Arbeit von FIAN in diesen Bereichen leistet dabei
einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssituatio-
nen von Menschen in Österreich und weltweit."

Neu im Büro-Team: Anna Engler

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass sich auf unserem Ins-
tagram-Account einiges tut? Dahinter steckt unsere neue Mit-
arbeiterin Anna Engler. Anna unterstützt nicht nur bei der
Öffentlichkeitsarbeit, sondern ist auch für die Mitgliederbe-
treuung und Spenden zuständig.
Wenn ihr also Anliegen bezüglich eurer Mitgliedschaft oder
Spenden habt, meldet euch gerne bei ihr!

anna.engler@fian.at

Verdiente Auszeit: Lisa Sterzinger

Lisa Sterzinger hatte nach jahrzehntelanger Vorstandstätigkeit
in wechselnden Funktionen den Wunsch sich eine Auszeit zu
nehmen, was wir ihr zwar von Herzen gönnen, aber eine
riesige Lücke hinterlässt. Als FIAN-Urgestein hat Lisamit ihrem
Wissen, ihren Ideen und ihrem Engagement entscheidend zu
zahlreichen Projekten, Kampagnen, Publikationen und Veran-
staltungen beigetragen. Dazu zählten Themen wie die Blu-
menproduktion im Süden, die Erstellung von Parallel-
berichten und Grundlagenpapieren wie zB „Mit Menschen-
rechten gegen Armut“, die Mitarbeit in der Armutskonferenz
und die Gestaltung der FIAN 30-Jahr-Feier, um nur einige ihrer
Tätigkeitsbereiche zu nennen.
In all diesen Aktivitäten war ihr der menschenrechtsbasierte
Ansatz ein zentrales Anliegen, für den sie viel Informationsar-
beit und Bewusstseinsbildung leistete. Ein ausgeprägter
Gerechtigkeitssinn, Beharrlichkeit und enormer Tatendrang
gehören zu Lisas menschlichen Qualitäten, die sich bei der
Umsetzung von so manch unrealistisch anmutendem Projekt
als besonders wertvoll herausstellten.
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Weltweit werden Menschen durch die
vorherrschenden pol it ischen, sozialen
und wirtschaft l ichen Strukturen syste-
matisch daran gehindert, ihr Menschen-
recht auf Nahrung durchzusetzen. FIAN
setzt sich als internationale Menschen-
rechtsorganisation dafür ein, dass al le
Menschen frei von Hunger sowie in Würde
leben und sich eigenverantwortl ich er-
nähren können. FIAN tut das auf Basis
internationaler Menschenrechtsabkom-
men, insbesondere des Paktes über wirt-
schaft l iche, soziale und kulturel le
Rechte.

Mit 21 Sektionen und Koordinationen und
Mitgl iedern in 50 Ländern ist FIAN welt-
weit präsent. Seit 30 Jahren wirkt die
Arbeit von FIAN lokal, national und auf
internationaler Ebene. Als FIAN Öster-
reich zeigen wir die Mitverantwortung
der österreichischen Pol it ik und Unter-
nehmen am weltweiten Hunger auf. Von
ihnen fordern wir bei Verletzungen des
Menschenrechts auf Nahrung Rechen-
schaft ein.
FIAN engagiert sich in konkreten Fäl len
vor Ort. Gleichzeit ig setzen wir uns für
pol it ische Rahmenbedingungen ein, die
Menschenrechte zum Maßstab haben.

FIAN Österreich
Schwarzspanierstraße 1 5 / 3 / 1
1 0 9 0 W i e n


